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Kopftuchverbot 

Die Landesregierung möge das Schulgesetz dahinge-
hend abfassen, dass ein Kopftuchverbot in der Schule 
nicht nur für Lehrerinnen sondern auch für Schülerin-
nen gilt. 

Begründung: 

Das Kopftuch ist ein weltanschauliches Symbol für die 
Unterdrückung von Mädchen und Frauen. Das Kopf-
tuch demonstriert eine deutliche Ablehnung und Ab-
grenzung zu unseren verfassungsrechtlichen Grund-
werten und Bildungszielen einschließlich christlich-
abendländischen Bildungs- und Kulturwerten. 
 


